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1.1.	 Unseren Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Kunden liegen ausschließ-
lich die vorliegenden Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
(nachfolgend „AGB“) zu Grunde. All-
gemeine Geschäftsbedingungen des 
Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ihrer Geltung aus-
drücklich zugestimmt. Unsere AGB 
gelten auch dann, wenn wir in Kennt-
nis entgegenstehender oder von un-
seren AGB abweichender Bedingun-
gen des Kunden die Lieferung an ihn 
vorbehaltslos ausführen.

1.2. 	 Unsere AGB gelten insbesondere für 
(i) Verträge über den Verkauf und/
oder die Lieferung beweglicher Sa-
chen unabhängig davon, ob wir diese 
selbst herstellen oder bei Zulieferern 
einkaufen, (ii) und unsere Service- 
und Montageleistungen. Die AGB gel-
ten als Rahmenvereinbarung auch für 
künftige Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung beweglicher 
Sachen sowie Service- und Montage-
leistungen mit demselben Kunden, 
auch wenn wir auf deren Geltung 
nicht mehr ausdrücklich hinweisen. 

1.3. 	 Unsere AGB gelten nur gegenüber 
Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichem Sonder-
vermögen.

1.4. 	 Rechtserhebliche Erklärungen oder 
Anzeigen, die der Kunde nach Ver-
tragsschluss uns gegenüber abzu-
geben hat (z.B. Fristsetzungen, Män-
gelanzeigen, Erklärung von Rücktritt 
oder Minderung), bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform.

 	

2.1. 	 Unsere Angebote sind freibleibend 
und unverbindlich. Dies gilt auch, 
wenn wir dem Kunden Kataloge, 
Werbebroschüren, Preislisten, Kosten-
voranschläge, technische Dokumen-
tationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Ver-
weisungen auf DIN-Normen), sons-
tige Produktbeschreibungen oder 
Unterlagen - auch in elektronischer 
Form - überlassen. Auch die Inhalte 
dieser Dokumente sind freibleibend 
und unverbindlich und die dortigen 
Angaben nur als annähernd zu be-
trachten, soweit sie nicht ausdrücklich 
als verbindlich bezeichnet werden.

2.2. 	 Die Bestellung der Ware durch den 
Kunden gilt als verbindliches Ver-
tragsangebot. Dies gilt unabhängig 
davon, ob die Bestellung des Kunden 
schriftlich, elektronisch oder münd-
lich an uns, unsere Vertreter oder den 
Außendienst erteilt wird. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes er-
gibt, sind wir berechtigt, das Vertrags-
angebot des Kunden bei Maschinen 

innerhalb von 4 Wochen, bei Ersatz-
teilen innerhalb von 2 Wochen anzu-
nehmen.

2.3. 	 Übermittelt der Kunde uns zur Durch-
führung des Auftrags eigene Informa-
tionen, wie Maße, Konstruktionszeich-
nungen oder sonstige Unterlagen 
haftet er dafür, dass durch die Benut-
zung dieser Unterlagen keine Patent- 
oder sonstigen Schutzrechte Dritter 
verletzt werden. Insofern hat der Kun-
de uns von etwaigen Haftungsansprü-
chen Dritter auf erstes Anfordern frei-
zustellen. Wir sind nicht zur Prüfung 
verpflichtet, ob durch die Ausführung 
entsprechend uns zur Verfügung ge-
stellter Unterlagen Schutzrechte Drit-
ter verletzt werden. Wir verpflichten 
uns, von dem Kunden als vertraulich 
bezeichnete Pläne nur mit dessen Zu-
stimmung Dritten zugänglich zu ma-
chen.

2.4. 	 Wir sind nicht verpflichtet, den Zu-
gang einer Bestellung auf elektroni-
schem Weg zu bestätigen. E-Mails 
oder Faxe, die an einem Werktag nach 
16.00 Uhr bei uns eingehen, gelten als 
am nächsten Werktag bei uns einge-
gangen, es sei denn, der Kunde weist 
einen früheren Abruf nach.

2.5. 	 Sofern eine schriftliche Auftragsbe-
stätigung durch uns erfolgt, kommt 
der Vertragsabschluss mit dieser zu-
stande (Vertragsannahme). In diesem 
Fall ergibt sich der Umfang unserer 
Vertragsannahme ausschließlich 
aus dieser Auftragsbestätigung. Er-
folgt eine schriftliche Auftragsbestä-
tigung durch uns ausnahmsweise 
nicht, kommt der Vertrag jedenfalls 
mit der gemäß Ziffer 4.1 erfolgten 
oder in sonstiger Weise vereinbarten 
Lieferung zustande. In diesem Fall 
gelten unser Lieferschein oder unse-
re Rechnung zugleich als Auftrags-
bestätigung. Unser Außendienst ist 
zur rechtsverbindlichen Abgabe von 
Zusagen, Zusicherungen und Neben-
abreden sowie vergleichbarer Erklä-
rungen nicht bevollmächtigt, so dass 
solche Abreden nur insoweit wirk-
sam sind, als sie in der Auftragsbe-
stätigung, dem Lieferschein oder der 
Rechnung schriftlich oder in Textform 
bestätigt werden.

2.6. 	 Wir sind berechtigt, die Annahme der 
Bestellung des Kunden und damit 
den Vertragsabschluss von einer Si-
cherheitsstellung oder einer Voraus-
zahlung des Kunden abhängig zu ma-
chen.

2.7. 	 Überlassen wir dem Kunden Kataloge, 
Werbebroschüren, Preislisten, Kosten-
voranschläge, technische Dokumen-
tationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Ver-
weisungen auf DIN-Normen), sonsti-
ge Produktbeschreibungen oder Un-
terlagen - auch in elektronischer Form 
- behalten wir uns an diesen sämt-
liche Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Dokumente dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden.

2.8.	 Wir behalten uns das Recht vor, auch 
nach Absendung der Auftragsbestäti-
gung Abweichungen von den in unse-

ren Angeboten und Auftragsbestäti-
gungen beigegebenen Zeichnungen 
und Beschreibungen vorzunehmen, 
die durch Fabrikationsrücksichten 
oder durch Verbesserungen, Erfah-
rungen und Fortschritte der Tech-
nik bedingt sind, sofern dies für den 
Kunden keine Beeinträchtigung im 
Hinblick auf die vertraglich vereinbar-
te Beschaffenheit und die nach dem 
Vertrag oder die gewöhnlich voraus-
gesetzte Nutzung nach sich zieht. 
Gleiches gilt für branchenübliche Ge-
wichts- und Massendifferenzen.

 	

3.1.	 Die von uns in der Auftragsbestäti-
gung genannten Preise (zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Mehr-
wertsteuer) gelten, sofern sich nicht 
aus dem Folgenden etwas anderes 
ergibt oder etwas anderes schriftlich 
oder in Textform vereinbart wurde, ab 
Werk oder Auslieferungslager aller-
dings ausschließlich Verpackung. 

3.2. 	 Alle Nebenkosten, wie z.B. Verpa-
ckung, Verladung, Transport, Einbau, 
Aufstellen und Monteurgestellung, 
gehen, falls nicht ausdrücklich anders 
vereinbart, zu Lasten des Kunden und 
werden gesondert in Rechnung ge-
stellt. Ebenso trägt der Kunde etwaige 
Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige 
öffentliche Abgaben.

3.3. 	 Bei Verträgen, die eine Lieferung 
später als 4 Monate nach Vertrags-
schluss vorsehen, sind wir berech-
tigt, falls zwischen Vertragsschluss 
und Lieferung die geltenden Preise 
unserer Lieferanten oder sonstige auf 
unserer Ware liegende Kosten (z.B. 
tarifvertragliche Lohnerhöhungen, 
einschließlich öffentlicher Lasten) 
steigen, den vereinbarten Preis in der 
Weise zu erhöhen, dass die erhöhten 
Kosten entsprechend ihrem prozen-
tualen Anteil am vereinbarten Preis 
aufgeschlagen werden, anderenfalls 
gilt der in der Auftragsbestätigung 
angeführte Preis. Unser Recht zur 
Preiserhöhung nach Satz 1 gilt auch, 
wenn eine Lieferung innerhalb von 4 
Monaten vereinbart war, dieser Zeit-
raum aber überschritten wird, aus 
Gründen, die der Kunde zu vertreten 
hat oder die seiner Risikosphäre zuzu-
rechnen sind.

3.4. 	 Warensendungen werden von uns 
nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Kunden versichert, die insoweit anfal-
lenden Kosten trägt der Kunde.

3.5. 	 Werden nach Vertragsschluss Ände-
rungen der Durchführung des Auf-
trags aus von uns nicht zu vertreten-
den Umständen erforderlich oder 
vom Kunden gewünscht, sind wir zur 
Berechnung der dadurch entstande-
nen Mehrkosten berechtigt.

3.6. 	 Soweit einzelvertraglich nicht an-
ders vereinbart, ist der Kaufpreis für 
die Vertragsprodukte mit Lieferung 
Ab Werk (Incoterms 2020 EXW) voll-
umfänglich zur Zahlung fällig. Hierzu 
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teilen wir dem Kunden 2 Wochen vor 
Fertigstellung der Ware den Ab Werk 
Termin mit. Der Kunde ist verpflichtet, 
entweder den Kaufpreis so zur Anwei-
sung zu bringen, dass dieser zu die-
sem Ab Werk Termin vollständig auf 
unserem Konto eingegangen ist (Kon-
togutschrift) oder uns bis zu diesem 
Datum ein unwiderrufliches bestätig-
tes Akkreditiv (Letter of Credit) nach 
unseren Vorgaben zu übergeben. Mit 
ergebnislosem Ablauf des mitgeteil-
ten Zahlungstermins gerät der Kunde 
in Annahme- und Schuldnerverzug.

3.7. 	 Bei Verzug des Kunden sind wir nach 
unserer Wahl berechtigt, die Ware 
Ab Werk (EXW) zu liefern oder von 
unserem Zurückbehaltungsrecht Ge-
brauch zu machen. Unsere gesetzli-
chen Ansprüche bleiben unberührt.

3.8. 	 Nebenspesen gehen zu Lasten des 
Kunden. Im Export gehen die mit 
dem Zahlungseingang verbundenen 
Kosten zu Lasten des Kunden, soweit 
sie in dessen Land anfallen.

3.9. 	 Alle Zahlungen sind nur an uns zu 
leisten. Firmenangehörige, Reisende 
und Vertreter sind nur dann zur An-
nahme von Zahlungen ermächtigt, 
wenn sie im Besitz einer schriftlichen 
Vollmacht sind, die sie ausdrücklich 
zur Entgegennahme von Zahlungen 
ermächtigt.

3.10. 	 Der Kunde ist nur berechtigt, mit ei-
ner Gegenforderung aufzurechnen, 
sofern diese Forderung unbestritten, 
rechtskräftig festgestellt oder ent-
scheidungsreif ist. Zurückbehaltungs-
rechte des Kunden, die auf einem 
anderen Vertragsverhältnis beruhen, 
sind ausgeschlossen. Zurückbehal-
tungsrechte des Kunden, die auf 
demselben Vertragsverhältnis beru-
hen sind ebenfalls ausgeschlossen, 
es sei denn, die Gegenforderung ist 
unbestritten, rechtskräftig festgestellt 
oder entscheidungsreif. Bei Mängeln 
der Lieferung bleiben die Gegenrech-
te des Kunden nach Ziffer 7. dieser 
AGB (Beschaffenheit der Ware, Rüge-
pflichten, Gewährleistung) unberührt.

3.11. 	 Gerät der Kunde in Verzug, sind wir 
berechtigt, Zinsen in Höhe der von 
unserer Geschäftsbank jeweils be-
rechneten Zinsen für Geschäftskredi-
te zu verlangen, mindestens jedoch 
Verzugszinsen in Höhe von 9 % über 
dem Basiszinssatz. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Ver-
zugsschadens, einschließlich eventu-
eller Währungskursverluste, behalten 
wir uns vor.

3.12. 	 Wird nach Vertragsschluss eine we-
sentliche Verschlechterung der Ver-
mögenslage des Kunden erkennbar, 
sind wir berechtigt, unsere Leistun-
gen von einer Sicherheitsleistung des 
Kunden abhängig zu machen, und 
diesem zur Erbringung dieser Si-
cherheitsleistung eine angemesse-
ne Frist zu setzen. Bis zur Leistung 
der Sicherheit sind wir berechtigt, 
unsere Leistungen zu verweigern. 
Erfolgen Sicherheitsleistung oder die 
vertraglich geschuldete Gegenleis-
tung nicht innerhalb der Frist, sind 
wir nach Ablauf der Frist berechtigt, 
vom Vertrag zurück zu treten. Von 

einer wesentlichen Verschlechterung 
der Vermögenslage ist insbesondere 
auszugehen, wenn der Kunde einen 
Eigenantrag auf Insolvenzeröffnung 
stellt, ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen des Kunden eröffnet oder 
die Eröffnung mangels Masse abge-
lehnt wird, der Kunde die Vermögens-
auskunft abgibt bzw. wegen deren 
Nichabgabe Haftbefehl ergeht oder 
sonstige Umstände bekannt werden, 
die die Kreditwürdigkeit des Kunden 
erheblich zu mindern geeignet sind. 
Die gesetzlichen Regelungen über die 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung blei-
ben unberührt. Die Geltendmachung 
von Schadensersatzansprüchen, ins-
besondere für den bei uns entstande-
nen Aufwand, entgangenen Gewinn 
etc. behalten wir uns vor.

 	

4.1. 	 Sofern nicht ausdrücklich etwas an-
deres mit dem Kunden vereinbart 
wird, verstehen sich unsere Lieferun-
gen ab Werk (Incoterms 2020 EXW), 
allerdings zuzüglich Verpackung und 
der sonstigen in Ziffer 3.1 dieser AGB 
genannten Nebenkosten. Die Liefe-
rung gilt hiernach als erfolgt, sobald 
die Ware dem Kunden im Versandbe-
reich des liefernden Zemmler Unter-
nehmens oder einem anderen durch 
uns benannten Ort innerhalb des Be-
triebsgeländes zu Verfügung gestellt 
wird.

4.2. 	 Lieferfristen sind nur verbindlich, so-
weit diese in den vertraglichen Abre-
den mit den Kunden ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet werden. Ande-
renfalls handelt es sich bei diesen nur 
um circa-Angaben.

4.3. 	 Vereinbarte Lieferfristen beginnen 
erst mit dem Eingang der Auftrags-
bestätigung beim Kunden, aber nicht, 
bevor nicht alle zu klärenden techni-
schen und inhaltlichen Fragen mit 
dem Kunden endgültig geklärt, sämt-
liche vom Kunden zu erbringenden 
Mitwirkungsleistungen vollumfäng-
lich erfüllt und sämtliche fälligen Zah-
lungen, insbesondere Anzahlungen, 
nach den vertraglichen Abreden voll-
umfänglich geleistet sind. Vereinbarte 
Liefertermine verlängern sich ent-
sprechend.

4.4. 	 Die Lieferzeit steht unter dem Vor-
behalt der rechtzeitigen, richtigen 
und ausreichenden Selbstbelieferung 
durch unsere Vorlieferanten. Verzö-
gerungen teilen wir dem Kunden, 
soweit möglich, unverzüglich mit. 
4.5. Bei Liefer- und Leistungsverzö-
gerungen aufgrund höherer Gewalt, 
staatlichen Eingriffen, Katastrophen, 
Pandemie, Krieg, Arbeitskampfmaß-
nahmen, wie Streik und Aussperrung, 
unvorhergesehener Betriebsstörun-
gen und Mängeln, Nichtverfügbarkeit 
oder , Nichtlieferbarkeit (Selbstliefe-
rungsvorbehalt) trotz Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes 
oder abnormen Verteuerungen von 
Waren, Rohstoffen, Transportmitteln 
oder Arbeitskräften sowie Verkehrs-
störungen, Ausfuhr-, Einfuhr- und 
Durchfahrverboten oder sonstigen 

unvorhersehbarer Ereignisse, die 
wir nicht zu vertreten haben, gleich-
gültig, ob im Ursprungs-, Durchfuhr- 
oder Bestimmungsland, in eigenen 
Betrieben, bei unseren Lieferanten 
oder Beförderungsunternehmen, sind 
wir berechtigt, die Lieferung nachzu-
holen. Beginn und Ende derartiger 
Ereignisse teilen wir dem Kunden 
unverzüglich mit. Bei Ereignissen 
vorübergehender Dauer sind wir be-
rechtigt, die Lieferungen bzw. Leis-
tungen um die Dauer der Behinde-
rung zuzüglich einer angemessenen 
Anlaufzeit hinauszuschieben. Insofern 
stehen dem Kunden keine Ansprüche 
wegen Nichtbelieferung oder Spät-
belieferung zu. Können wir in diesen 
Fällen auch nach angemessener Ver-
längerung nicht leisten oder ist die 
Leistung unzumutbar, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt Bei 
Unmöglichkeit haben wir das Recht, 
wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten. Der Kunde wird auch 
hierüber unverzüglich informiert. Eine 
bereits erbrachte Gegenleistung des 
Kunden werden wir unverzüglich er-
statten. Der Kunde kann von uns die 
Erklärung verlangen, ob wir zurück-
treten oder innerhalb einer angemes-
senen Frist liefern werden.

4.6. 	 Bei Import- und Exportgeschäften 
können wir vom Vertrag zurücktreten, 
sofern uns die erforderlichen Geneh-
migungen nicht erteilt werden.

4.7. 	 Ein Rücktrittsrecht steht uns auch zu, 
wenn die Vertragserfüllung auf un-
vorhergesehene Hindernisse, insbe-
sondere technische Schwierigkeiten 
stößt, die unüberwindbar sind oder 
deren Überwindung einen im Ver-
gleich zu dem Wert der von uns zu er-
bringenden Leistung unverhältnismä-
ßig hohen Aufwand erfordern würde, 
es sei denn diese Hindernisse wären 
von uns zu vertreten.

4.8. 	 Vertragsstrafen wegen verspäteter 
Lieferung durch uns sind ausge-
schlossen.

4.9. 	 Schadensersatzansprüche aus Verzug 
sind der Höhe nach auf 5% des Kauf-
preises beschränkt. Dies gilt nicht, 
wenn der Verzug auf Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit oder einer wesentli-
chen Pflichtverletzung beruht oder 
eine wesentliche Pflichtverletzung 
darstellt. In diesem Fall verbleibt es 
vielmehr bei der gesetzlichen Haf-
tung. Wann eine wesentliche Pflicht-
verletzung in diesem Sinne vorliegt, 
ist in Ziffer 8.3 dieser AGB näher be-
schrieben. Diese gesetzliche Haftung 
nach Satz 2 ist jedoch dann auf den 
typischerweise eintretenden, jeweils 
bei Abschluss des Vertrages vorher-
sehbaren Schaden begrenzt, wenn 
der Verzug auf grober Fahrlässigkeit 
eines sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
d.h. weder eines unserer gesetzlichen 
Vertreter noch leitenden Angestellten, 
beruht oder die wesentliche Pflicht-
verletzung nur fahrlässig verursacht 
wurde.

4.10. 	 Verlangt der Kunde als Folge des 
Verzuges Schadensersatz statt der 
Leistung, stehen dem Kunden diese 
Ansprüche nur zu, (i) wenn der Ver-
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zug auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit 
oder einer wesentlichen Pflichtverlet-
zung beruht (ii) oder eine wesentliche 
Pflichtverletzung nach Ziffer 8.3 die-
ser AGB darstellt. Solche Ansprüche 
sind bei fahrlässiger Verursachung auf 
den typischerweise eintretenden, je-
weils bei Abschluss des Vertrages vor-
hersehbaren Schaden begrenzt. Wird 
der Schaden nicht durch eine in Satz 
1 genannte Pflichtverletzung verur-
sacht, ist unsere Haftung auf 50% des 
Kaufpreises für die Vertragsprodukte 
begrenzt.

4.11. 	 Die obigen Haftungsbegrenzungen 
nach Ziffer 4.10. und 4.11. gelten nicht, 
wenn wir mit dem Kunden ausdrück-
lich ein kaufmännisches Fixgeschäft 
vereinbart haben.

 	

5.1. 	 Auf Verlangen, Kosten und Gefahr 
des Kunden versenden wir die Ware 
an einen anderen Bestimmungsort. 
Soweit nichts anderes mit dem Kun-
den vereinbart ist, sind wir berechtigt, 
die Art der Versendung, insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung, selbst zu bestimmen.

5.2. 	 Rücktritt und Stornierung vor Liefe-
rung

5.1.1. 	 Erfolgt ein Rücktritt vom Vertrag bzw. 
eine Stornierung der Bestellung mehr 
als 4 Monate vor dem geplanten Lie-
fertermin, wird eine Stornogebühr in 
Höhe von 2% von der Netto-Auftrags-
summe berechnet.

5.1.2. 	Erfolgt ein Rücktritt vom Vertrag bzw. 
eine Stornierung der Bestellung in-
nerhalb von 4 Monaten vor dem ge-
planten Liefertermin, sind wir berech-
tigt, Schadensersatz statt Erfüllung in 
Höhe von 20 % des vereinbarten Prei-
ses als Entschädigung zu verlangen.

5.2. 	 Soweit die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware sowie die 
Verzögerungsgefahr nicht ohnehin 
bereits nach den vorherigen Ziffern 
auf den Kunden übergegangen ist, 
geht diese jedenfalls dann auf den 
Kunden über, wenn dieser in Annah-
meverzug gerät, eine Mitwirkungs-
handlung unterlässt oder sich unsere 
Leistung aus anderen, vom Kunden 
zu vertretenden Gründen verzögert. 
In diesen Fällen sind wir unbeschadet 
weitergehender Ansprüche berech-
tigt, 

a)	 die Ware auf Kosten und Gefahr 
des Kunden bei uns oder bei Drit-
ten einzulagern und ihm Lager-
kosten in Höhe von 0,25% des auf 
die nicht abgenommenen Mengen 
entfallenden Rechnungsbetrages 
für jede angefangene Woche der 
Lagerung zu berechnen oder

b)	 Wir sind berechtigt, Schadenser-
satz statt Erfüllung in Höhe von 20 
% des vereinbarten Preises als Ent-
schädigung zu verlangen.

c)	 Wir sind berechtigt nach Ablauf ei-
ner angemessenen von uns schrift-

lich gesetzten Nachfrist die nicht 
abgenommenen Mengen ander-
weitig zu verkaufen oder in Höhe 
der nicht abgenommenen Mengen 
von dem Vertrag zurückzutreten 

d)	 Der Nachweis eines höheren Scha-
dens und unsere gesetzlichen An-
sprüche, insbesondere auf Ersatz 
von Mehraufwendungen, ange-
messene Entschädigung und Kün-
digung, bleiben unberührt.

 	

6.1. 	 Die gelieferte Ware bleibt unser 
Eigentum bis zur vollständigen Be-
zahlung sämtlicher Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem 
Kunden, bei der Entgegennahme von 
Schecks oder Wechseln erst mit de-
ren endgültiger Gutschrift. Die durch 
den Eigentumsvorbehalt gesicherten 
Forderungen umfassen auch künftig 
gegen den Kunden entstehende For-
derungen. Besteht mit dem Kunden 
ein Kontokorrentverhältnis, gilt der 
Eigentumsvorbehalt bis zur Beglei-
chung sämtlicher Forderungen aus 
dem Kontokorrentsaldo; sind wir im 
Interesse oder auf Verlangen des Kun-
den Eventualverbindlichkeiten (z.B. 
Bürgschaften oder Akzepte) einge-
gangen, bis zur endgültigen Freistel-
lung aus diesen.

6.2. 	 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbe-
haltswaren pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese 
auf eigene Kosten gegen Feuer, Was-
ser, Einbruch, Diebstahl und sons-
tige Beschädigungen durch Dritte 
ausreichend zum Nennwert zu ver-
sichern. Auf Verlangen sind uns die 
Versicherungsunterlagen zur Einsicht 
zu übermitteln. Der Kunde tritt uns 
auflösend bedingt auf das Erlöschen 
des Eigentumsvorbehalts bereits jetzt 
sämtliche Ansprüche gegen die Ver-
sicherungen ab. Sofern Wartungs-, Er-
haltungs- und/oder lnspektionsarbei-
ten erforderlich sind, muss der Kunde 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
durchführen.

6.3. 	 In der Regel erfolgt die Zusammen-
arbeit zwischen uns und Unterneh-
men, die beabsichtigen, unsere Pro-
dukte zu vertreiben auf der Basis von 
Händlerverträgen. Soweit die Händler 
in diesen Verträgen oder der Kunde in 
sonstiger Weise durch uns ausdrück-
lich berechtigt wurde, die Kaufsache 
im ordentlichen Geschäftsgang wei-
ter zu verkaufen, gelten ergänzend 
die nachfolgenden Bestimmungen:

6.3.1. 	Der Kunde tritt uns bereits jetzt alle 
Forderungen, einschließlich aller Ne-
benrechte ab, die ihm aus der Weiter-
veräußerung unserer Waren gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Ver-
arbeitung weiterverkauft worden ist. 
Wird die Vorbehaltsware vom Kun-
den zusammen mit anderen, nicht 
von uns gelieferten Waren veräußert, 
so gilt die Abtretung der Forderung 
aus der Veräußerung nur in Höhe des 
Rechnungswertes der jeweils veräu-

ßerten Vorbehaltsware. Bei der Ver-
äußerung von Waren, an denen wir 
Miteigentumsanteile gemäß nach-
folgender Ziffer 6.4.2 haben, gilt die 
Abtretung der Forderung in Höhe des 
Wertes dieses Miteigentumsanteils. 
Die abgetretenen Forderungen die-
nen in demselben Umfang der Siche-
rung wie die Vorbehaltsware.

6.3.2. 	Der Kunde ist verpflichtet, uns auf 
unseren Wunsch die Kunden, an die 
er die Ware weiterveräußert hat, na-
mentlich zu benennen.

6.3.3. 	Der Kunde ist nur zu einer Weiterver-
äußerung der Vorbehaltsware berech-
tigt, wenn seine Kunden entweder 
den vollständigen Kaufpreis unmittel-
bar bei Übertragung des Kaufgegen-
standes zahlen (Zug um Zug) oder er 
mit seinen Kunden ebenfalls einen 
wirksamen Eigentumsvorbehalt ver-
einbart.

6.3.4. Auch nach Abtretung der Forderung 
an uns bleibt der Kunde zur Einzie-
hung der Forderung ermächtigt. Zu 
einer Abtretung der Forderung, auch 
im Factoring-Geschäft, ist der Kunde 
nicht berechtigt Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten 
uns, die Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Kunde seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus der Ge-
schäftsbeziehung ordnungsgemäß 
nachkommt und kein Fall der nach-
folgenden Ziffer 6.3.5 vor1iegt Soweit 
Forderungen von uns fällig sind, hat 
der Kunde eingezogene Beträge so-
fort an uns abzuführen.

6.3.5. 	Wir können die Befugnis zum Ein-
zug jederzeit widerrufen und/ oder 
die Forderung selbst einziehen, wenn 
der Kunde mit Zahlungsverpflichtun-
gen aus der Geschäftsverbindung in 
Verzug gerät oder eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensla-
ge des Kunden nach obiger Ziffer 3.12 
dieser AGB eintritt.

6.3.6. 	Liegen die Voraussetzungen für die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor, so 
können wir neben der Nennung der 
Schuldner verlangen, dass der Kunde 
uns etwaige Herausgabeansprüche 
gegen seine Abnehmer abtritt, alle 
zum Einzug der Forderungen erfor-
derlichen Angaben macht, die dazu-
gehörigen Unterlagen aushändigt 
und dem Schuldner (Dritten) die Ab-
tretung mitteilt. Darüber hinaus sind 
wir auch selbst zur Abtretungsanzei-
ge an die Schuldner berechtigt.

6.3.7. Wird die abgetretene Forderung in 
einem Kontokorrent zwischen dem 
Kunden und seinen Abnehmern ein-
bezogen, so tritt der Kunde bereits 
jetzt einen unserer Forderung ent-
sprechenden Teil des Saldos aus dem 
Kontokorrent an uns ab. Diese Abtre-
tung erfolgt sowohl im Hinblick auf 
den jeweiligen Schlusssaldo als auch 
einen etwaigen vorherigen Über-
schuss. Werden Zwischensalden ge-
zogen und deren Vortrag vereinbart, 
so ist die uns nach der vorstehenden 
Regelung an sich aus dem Zwischen-
saldo zustehende Forderung für den 
nächsten Saldo wie an uns abgetreten 
zu behandeln.

5 Rücktritt Gefahrübergang, 
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6.4. 	 Der Kunde ist nur berechtigt, die 
Vorbehaltsware vor vollständiger 
Zahlung des Kaufpreises im ord-
nungsgemäßen Geschäftsgang zu 
verarbeiten und/ oder mit anderen 
uns nicht gehörenden Gegenständen 
zu verbinden und/ oder untrennbar 
zu vermischen (z.B. durch Einbau), so-
lange er sich uns gegenüber nicht im 
Zahlungsverzug befindet und er eine 
Bürgschaft oder eine sonstige ver-
gleichbare von uns akzeptierte Sicher-
heit über die noch ausstehende Kauf-
preisforderung gestellt hat. In diesen 
Fällen gilt Folgendes:

6.4.1. 	Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Kunden wird 
stets für uns vorgenommen, ohne, 
dass der Kunde hieraus Ansprüche 
gegen uns geltend machen könnte.

6.4.2. Wird die Kaufsache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet, so erwerben wir das Miteigen-
tum an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Kaufsache {Faktura-
Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu 
den anderen verarbeiteten Gegenstän-
den zur Zeit der Verarbeitung.

6.4.3. Wird die Kaufsache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen un-
trennbar verbunden oder vermischt, 
so erwerben wir das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des 
objektiven Verkehrswertes der Kauf-
sache zu den anderen verbundenen 
oder vermischten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verbindung oder Ver-
mischung. Soweit nicht anders ver-
einbart wird, bestimmt sich der objek-
tive Verkehrswert der Kaufsache nach 
dem Faktura Endbetrag einschließlich 
MwSt.

6.4.4.	Erfolgt die Verbindung oder Vermi-
schung in der Weise, dass die Sache 
des Kunden als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Kunde verwahrt das 
so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für uns, oder, soweit der 
Kunde die Sache nicht besitzt, tritt er 
seinen Herausgabeanspruch gegen 
den Besitzer bereits jetzt an uns ab.

6.4.5. Im Übrigen gelten für die durch Verar-
beitung, Verbindung und/oder Vermi-
schung entstehende Sache sämtliche 
Regelungen dieser Ziffer 6 (Eigen-
tumsvorbehalt) unverändert wie für 
die Vorbehaltsware fort.

6.5. 	 Kommt der Kunde mit Zahlungen aus 
der Geschäftsverbindung in Verzug, 
können wir die Weiterveräußerung 
von Vorbehaltsware, deren Verarbei-
tung, Vermischung und/ oder Verbin-
dung mit anderen Gegenständen je-
derzeit untersagen. Im Übrigen ist der 
Kunde zu einer Weiterveräußerung 
oder einer sonstigen Verwendung der 
Vorbehaltsware nur dann berechtigt 
und ermächtigt, wenn sichergestellt 
ist, dass die Forderungen entspre-
chend der vorherigen Ziffern auf uns 
übergehen, insbesondere kein Abtre-
tungsverbot im Verhältnis des Kun-
den zu seinen Abnehmern besteht.

6.6. 	 Bis zur vollständigen Begleichung 
der gesicherten Forderungen ist der 
Kunde zur Verpfändung oder Siche-

rungsübereignung der Vorbehaltswa-
re nicht berechtigt. Bei Pfändungen 
oder sonstigen Zugriffen von Dritten 
auf die Ware hat er uns unverzüglich 
schriftlich zu benachrichtigen und 
notfalls geeignete Sofortmaßnahmen 
zu ergreifen. Soweit der Dritte nicht 
in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer 
erfolgreichen Klage gemäß § 771 ZPO 
zu erstatten, haftet der Kunde für den 
uns entstandenen Ausfall.

6.7. 	 Verhält der Kunde sich vertragswidrig, 
gerät er insbesondere in Verzug mit 
fälligen Zahlungen, sind wir berech-
tigt, nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten von dem Vertrag zurückzutreten 
und/oder die Vorbehaltsware auf-
grund unseres Eigentumsvorbehaltes 
herauszuverlangen. Ein eventuelles 
Herausgabeverlangen beinhaltet da-
bei nicht zugleich den Rücktritt vom 
Vertrag, vielmehr sind wir berechtigt, 
lediglich die Ware herauszuverlangen 
und uns den Rücktritt vorzubehalten. 
Leistet der Kunde fällige Zahlungen 
nicht, dürfen wir diese Rechte nur gel-
tend machen, wenn wir dem Kunden 
zuvor erfolglos eine angemessene 
Frist zur Zahlung gesetzt haben oder 
eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehr-
lich ist. Wir sind zudem berechtigt, 
vom Kunden Ersatz des entstandenen 
Schadens zu verlangen.

6.8. 	 Machen wir ein Herausgabeverlangen 
geltend, sind wir berechtigt, Grund-
stücke, Gelände und Gebäude des 
Kunden zu betreten, unser Eigentum 
in Besitz zu nehmen und an einen an-
deren Ort zu verbringen bzw. verbrin-
gen zu lassen.

6.9. 	 Auf unser Verlangen hat der Kunde 
uns jederzeit Auskunft über den Ver-
bleib der Vorbehaltsware und über die 
aus einer eventuellen Weiterveräuße-
rung entstandenen Forderungen zu 
geben.

6.10. 	 Wir verpflichten uns, auf Verlangen 
des Kunden die uns nach obigen Re-
geln zustehenden Sicherheiten (Ware 
und Forderungen) nach unserer Aus-
wahl insoweit freizugeben, als ihr rea-
lisierbarer Wert die zu sichernden An-
sprüche um mehr als 10 % übersteigt 
oder als ihr Schätzwert die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 50 % 
übersteigt.

6.11. 	 Wird der nach den vorhergehenden 
Bestimmungen vereinbarte Eigen-
tumsvorbehalt nach dem Recht des 
Landes, in dem sich die Vorbehalts-
ware befindet nicht vollumfänglich 
anerkannt, hat der Kunde uns spä-
testens bei Vertragsschluss hierauf 
hinzuweisen. In diesem Fall gilt statt 
dem hier vereinbarten Eigentums-
vorbehalt diejenige Sicherheit als ver-
einbart, die diesem wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Sind hierfür zusätz-
liche Voraussetzungen zu schaffen 
oder Maßnahmen des Kunden erfor-
derlich (z.B. Erklärungen des Kunden 
und/ oder Maßnahmen zur Wahrung 
von Formvorschriften), verpflichtet 
sich der Kunde, auf unser Verlangen 
sämtliche dieser Maßnahmen vorzu-
nehmen bzw. bei der Erfüllung der 
Voraussetzungen mitzuwirken.

 	

7.1. 	 Die von uns geschuldete Beschaffen-
heit der Ware richtet sich nach den 
mit unseren Kunden getroffenen ver-
traglichen Abreden. Öffentliche Aus-
sagen Dritter, die über die von uns 
gemachten Angaben zu den Waren 
hinausgehen, sind für uns nicht ver-
bindlich.

7.2. 	 Angaben über unsere Waren (techni-
sche Daten, Maße etc.) sind nur un-
gefähr und annähernd, solange diese 
nicht ausdrücklich als verbindlich be-
zeichnet wurden. Diese Angaben stel-
len auch keine Beschaffenheits-, Halt-
barkeits,- oder sonstige Garantie dar, 
es sei denn, wir haben ausdrücklich 
eine als solche bezeichnete Garantie 
übernommen.

7.3. 	 Der Kunde haftet für die Richtigkeit 
aufgegebener Maße sowie für die 
Richtigkeit von ihm selbst gelieferter 
Konstruktionszeichnungen und ähn-
licher Unterlagen, die Einfluss auf die 
Eignung der bestellten Elemente für 
die vorgesehene oder die übliche Ver-
wendung haben oder ansonsten die 
Beschaffenheit der Ware beeinflus-
sen.

7.4. 	 Gewährleistungsrechte des Kunden 
setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.5. 	 Die Anzeige hat unverzüglich, spätes-
tens aber innerhalb von 7 Tagen nach 
der Lieferung, bei verdeckten Män-
geln gerechnet ab der Entdeckung 
des Mangels, zu erfolgen und die 
Angabe der Bestelldaten, die Rech-
nungs- und Lieferscheinnummer zu 
enthalten.

7.6. 	 Begründete, fristgerecht gerügte 
Mängel werden wir nach unserer 
Wahl kostenlos beseitigen (Nachbes-
serung} oder ein mangelfreies Werk 
liefern (Ersatzlieferung). Unser Recht, 
die Nacherfüllung unter den gesetzli-
chen Voraussetzungen zu verweigern 
bleibt unberührt.

7.7. 	 Wir sind berechtigt, unsere Gewähr-
leistungspflichten nach vorheriger 
Ankündigung gegenüber dem Kun-
den auch durch Ferndiagnose mittels 
des in Ziffer 9.1 beschriebenen Tele-
matik-Systems zu erfüllen. Der Kunde 
wird bei der Ferndiagnose in zumut-
baren Umfang mitwirken. Die Fern-
diagnose erfolgt unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen. Ist die 
Ferndiagnose aus Gründen, die der 
Kunde zu vertreten hat nicht mög-
lich oder erschwert, hat der Kunde die 
sich hieraus ergebenden Mehrkosten 
zu tragen.

7.8. 	 Im Übrigen erfolgt eine Nachbesse-
rung nur in unserem oder einem von 
uns ausdrücklich bestimmten Betrieb. 
Wünscht der Kunde eine Überprüfung 
oder Instandsetzung an einem ande-
ren Ort, hat der Kunde sich hieraus er-
gebende zusätzliche Kosten zu tragen. 
Gleiches gilt, wenn zusätzliche Kosten 
dadurch entstehen, dass der Kunde 

7 Beschaffenheit der Ware, Rügepflichten,
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die Ware an einen anderen Ort als an 
seinen Sitz verbringt, es sei denn diese 
Verbringung entspricht dem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch. 

7.9. 	 Wir können die Nacherfüllung von der 
vorherigen Zahlung des fälligen Kauf-
preises abhängig machen, wobei der 
Kunde berechtigt ist, einen im Verhält-
nis zum Mangel angemessenen Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten.

7.10. 	 Der Kunde ist verpflichtet, uns Zeit 
und Gelegenheit zur Nachbesserung 
zu geben, uns insbesondere die be-
anstandete Ware zu Prüfungszwe-
cken zu übergeben. Leisten wir durch 
Ersatzlieferung, ist der Kunde ver-
pflichtet, uns die ausgetauschte Ware 
nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurück zu geben. Auch im Falle der 
Nachbesserung gehen ausgetauschte 
Produkte und Teile in unser Eigentum 
über. Waren wir ursprünglich nicht zu 
einem Einbau verpflichtet, beinhaltet 
die Nacherfüllung weder den Ausbau 
der mangelhaften Sache noch einen 
erneuten Einbau.

7.11. 	 Sämtliche Aufwendungen, die zur 
Prüfung des Mangels und der Nach-
erfüllung von uns zu tragen sind, 
können wir von dem Kunden zurück-
verlangen, wenn sich das Mangelbe-
seitigungsverlangen des Kunden als 
unberechtigt herausstellt.

7.12. 	 Solange wir unseren Verpflichtungen 
auf Behebung der Mängel nachkom-
men, ist der Kunde nur berechtigt, 
Herabsetzung der Vergütung oder 
Rückgängigmachung des Vertrages 
zu verlangen, sofern ein Fehlschlagen 
der Nachbesserung vorliegt.

7.13. 	 Weitergehende Ansprüche des Kun-
den - gleich aus welchem Rechts-
grund - sind grundsätzlich ausge-
schlossen. Wir haften für Schäden, 
die nicht am Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, insbesondere für 
entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Kunden nur,

a)	 wenn der Kunde wegen des Fehlens 
einer von uns garantierten Beschaf-
fenheit der Sache Schadensersatz 
statt der Leistung begehrt, oder 

b)	 wir die Schadensursache vorsätz-
lich oder grob fahrlässig oder durch 
Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht verursacht haben.  
Diese Haftung ist jedoch auf den je-
weils vorhersehbaren Schaden be-
grenzt, wenn die Schadensursache 
auf grober Fahrlässigkeit eines sons-
tigen Erfüllungsgehilfen, d.h. weder 
eines unserer gesetzlichen Vertreter 
noch leitenden Angestellten, beruht 
oder die wesentliche Pflichtverlet-
zung nur fahrlässig verursacht wurde. 
Wann eine wesentliche Pflichtverlet-
zung im Sinne dieser Ziffer 7.13 vor-
liegt, ist in nachfolgender Ziffer 8.3 
dieser AGB näher beschrieben.

7.14.	 Nimmt der Kunde selbst oder durch 
Dritte Eingriffe in die von uns gelie-
ferten Gegenstände vor, erlischt jeder 
Gewährleistungs- oder Garantiean-
spruch.

7.15.	 Wir haften nicht für normale Abnut-
zung, Schäden durch unsachgemäße 
Behandlung, ungeeignete oder un-

sachgemäße Verwendung, Einlage-
rung oder Aufstellung bzw. sonstige 
Einwirkungen von außen oder für 
Mängel, die sich aus vom Kunden ein-
gereichten oder genehmigten Unter-
lagen (Zeichnungen, Beschreibungen 
etc.) ergeben.

7.16.	 Für Fremderzeugnisse beschränkt 
sich unsere Haftung auf die Abtre-
tung der Mängelansprüche, die uns 
gegen unseren Vorlieferanten zuste-
hen. Unsere Eigenhaftung entsteht 
erst wieder bei Erfolglosigkeit der In-
anspruchnahme des Dritten, ohne, 
dass der Kunde zuvor gegen den Drit-
ten gerichtlich vorgehen muss.

7.17.	 Mängelansprüche verjähren in einem 
Jahr, beginnend mit dem Zeitpunkt 
der Lieferung oder der Meldung der 
Versandbereitschaft. Das gilt nicht für 
Sachverhalte, die unter den Anwen-
dungsbereich des § 438 Abs. 1 Nr. 2 
oder Nr. 3 BGB fallen, oder bei denen 
wir den Mangel arglistig verschwie-
gen haben.

7.18.	 In Abweichung von der Regelung 
in Ziffer 7.17. erfolgt der Verkauf ge-
brauchter Sachen unter Ausschluss 
jeder Gewährleistung. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für Schadensersatz-
ansprüche aus Sachmängelhaftung, 
die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Verletzung unse-
rer Pflichten beruhen sowie bei der 
schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. 

 	

	 Über die Regelungen in Ziffer 4.10. 
und 4.11. sowie 7.13. hinaus, ist jegliche 
Haftung unsererseits - ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - ausgeschlos-
sen, es sei denn, wir haften nach den 
nachfolgenden Bestimmungen:

8.1. 	 Ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur 
der geltend gemachten Ansprüche 
haften wir dem Kunden für Schäden, 
soweit diese durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen 
Vertreter oder leitenden Angestellten 
oder durch Vorsatz sonstiger Erfül-
lungsgehilfen verursacht wurden.

8.2. 	 Im Übrigen haften wir dem Kunden 
bei Schäden aus Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesund-
heit, aus der Übernahme einer Ga-
rantie oder eines Beschaffungsrisikos, 
nach dem Produkthaftungsgesetz, 
wenn wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen haben sowie bei anfängli-
chem Unvermögen oder zu vertreten-
der Unmöglichkeit. Gleiches gilt für 
Schadensersatzansprüche aus dem 
Mindestlohngesetz und der Verlet-
zung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen.

8.3. 	 Weiterhin haften wir für Schäden aus 
der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, d.h. einer Verpflich-
tung, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen 

darf. In diesem Fall ist die Haftung auf 
den Ersatz des bei Abschluss des Ver-
trages vorhersehbaren, typischerwei-
se eintretenden Schadens begrenzt.

8.4. 	 Wir haften weiterhin für Schäden, 
die durch grob fahrlässiges Verhal-
ten sonstiger Erfüllungsgehilfen ver-
ursacht wurden, wobei die Haftung 
ebenfalls auf solche Schäden be-
grenzt ist, mit deren Entstehung im 
Rahmen eines Vertrages wie vorlie-
gend typischerweise gerechnet wer-
den muss.

8.5. 	 Besteht ungeachtet der Haftungs-
begrenzungen nach den vorausge-
henden Ziffern eine Produzentenhaf-
tung, ist diese für Sachschäden bzw. 
einen daraus resultierenden weiter-
gehenden Vermögensschaden auf 
die Ersatzleistung der Versicherung 
begrenzt. Dies gilt nicht, sofern die 
Versicherung nicht oder nicht voll-
ständig eintritt, in diesem Fall haften 
wir bis zur Deckungssumme.

8.6. 	 Soweit unsere Haftung ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies 
jeweils auch zugunsten unserer 
Mitarbeiter oder sonstiger Erfüllungs-
gehilfen bei deren unmittelbarer In-
anspruchnahme durch den Kunden.

 	

9.1. 	 Wir haben für unsere Maschinen und 
Anlagen ein Telematik-System entwi-
ckelt, dass es uns ermöglicht, über die 
in die Maschinen eingebauten Sender 
Daten der Maschinen per Fernabfrage 
abzurufen. Ein Abruf von personen-
bezogenen Daten erfolgt über dieses 
System nicht.

9.2. 	 Soweit mit dem Kunden nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart 
ist, sind wir jederzeit berechtigt, nach 
eigenem Ermessen auf diese Ma-
schinendaten zuzugreifen und die-
se auszuwerten. Der Kunde wird die 
Fernabfrage in zumutbaren Umfang 
unterstützen. Für das Erfüllen von Ge-
währleistungspflichten durch Fern-
diagnose gilt Ziffer 7.7.

9.3.	 Die Laufzeit für Neumaschinen be-
ginnt mit der Übernahme der Maschi-
ne durch den Käufer.

9.4.	 Der Käufer kann nach einer Registrie-
rung das Telematik Portal während der 
Laufzeit ohne weitere Kosten nutzen.

9.5.	 Der Käufer ist damit einverstanden, 
dass im Rahmen des Telematikver-
trages seine Firmendaten gespeichert 
und verarbeitet werden.

9.6. 	 Der Käufer ist damit einverstanden, 
dass alle für die Inbetriebnahme der 
Maschine (auch nach einer Wartung 
oder Reparatur) einschließlich des Ein-
weisungs- und Schulungsnachweises 
erforderlichen Daten sowie alle im Zu-
sammenhang mit der Telematikfunk-
tion der Maschine erhobenen Daten 
von der Zemmler Siebanlagen GmbH 
gespeichert und verarbeitet werden. 
 

8 Gesamthaftung
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10.1.	 Die für die Geschäftsabwicklung not-
wendigen personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung der gelten-
den datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen gespeichert und vertraulich 
behandelt.

10.2.	 Im Zusammenhang mit dem Einsatz 
unserer Maschinen und Anlagen, die 
mit einem Telematik-System aus-
gestattet sind, werden technische 
Betriebsdaten (z. B. Standortdaten, 
Betriebsstunden, Fehlermeldungen, 
Leistungsparameter, Wartungszu-
stände) automatisiert erhoben, über-
mittelt und von uns ausgewertet. Die-
se Daten dienen der Fernwartung, der 
Erfüllung von Gewährleistungs- und 
Servicepflichten, der Verbesserung 
unserer Produkte sowie der Optimie-
rung des Maschineneinsatzes.

10.3.	 Personenbezogene Daten werden 
nur insoweit verarbeitet, wie dies zur 
Erreichung der genannten Zwecke 
erforderlich ist. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt ausschließlich, wenn 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist, zur 
Vertragserfüllung notwendig ist oder 
der Kunde zuvor eingewilligt hat.

10.4.	 Sofern wir zur Bereitstellung und Aus-
wertung der Telematikdaten externe 
Dienstleister (z. B. IT- oder Telematik-
dienstleister) einsetzen, erfolgt dies 
ausschließlich auf Grundlage eines 
Auftragsverarbeitungsvertrages ge-
mäß Art. 28 DSGVO. Diese Dienstleis-
ter sind vertraglich verpflichtet, die 
Daten nur nach unseren Weisungen 
zu verarbeiten und geeignete techni-
sche sowie organisatorische Maßnah-
men zum Schutz der Daten zu treffen.

10.5.	 Sofern im Rahmen der Telematik 
Standortdaten erfasst werden, erfolgt 
dies ausschließlich zur Darstellung von 
Einsatzorten, zur Optimierung von Ser-
viceeinsätzen und zur Verbesserung 
der Betriebssicherheit der Maschinen. 
Eine permanente Überwachung von 
Personen findet nicht statt.

10.6.	 Der Kunde bleibt Verantwortlicher für 
Datenverarbeitungen, die in seinem 
eigenen Verantwortungsbereich er-
folgen (z. B. Benutzerkonten, interne 
Auswertungen von Maschinendaten).

10.7.	 Weitere Informationen zur Datenver-
arbeitung, insbesondere zu den Be-
troffenenrechten (Auskunft, Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit 
und Widerspruch), sind in unserer 
Datenschutzerklärung unter https://
www.zemmler.de/de/datenschutzer-
klaerung/ abrufbar.

 	

11.1. 	 Treffen wir mit unseren Kunden indi-
viduelle Vereinbarungen, (einschließ-
lich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben diese Vor-
rang vor diesen AGB. Solche Verein-
barungen sind in einem schriftlichen 
Vertrag bzw. unserer schriftlichen Be-
stätigung niederzulegen, die dann für 
deren Inhalt maßgebend sind.

11.2. 	 Mit Bekanntgabe dieser Version der 
AGB verlieren die bisherigen Versio-
nen Ihre Gültigkeit

 	

12.1. 	 Soweit in den vertraglichen Abreden 
mit dem Kunden nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, ist Er-
füllungsort für Leistung und Zahlung 
unser Geschäftssitz.

12.2. 	 Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz. 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, 
den Kunden auch an seinem Sitz zu 
verklagen.

12.3. 	 Für sämtliche Rechtsbeziehungen 
zwischen uns und dem Kunden gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss 
des Abkommens der Vereinten Natio-
nen über den Internationalen Waren-
kauf vom 11.04.1980 (CISG).

12.4. 	 Sollten einzelne Bestimmungen des 
Vertrages zwischen uns und dem 
Kunden ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen dadurch nicht berührt. Anstelle 
der unwirksamen Bestimmung gilt 
vielmehr diejenige wirksame Bestim-
mung als vereinbart, die dem Sinn 
und Zweck der unwirksamen Be-
stimmung entspricht und dem wirt-
schaftlichen Interesse der Parteien 
am nächsten kommt. Dies gilt auch 
im Falle von Vertragslücken.

10 Datenschutz 11 Sonstiges

12 Erfüllungsort, Gerichtsstand, 

Rechtswahl
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